
 

 

bmj.gv.at 

Dr.in Alma Zadić, LL.M. 

Bundesministerin für Justiz 

Herrn  

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2022-0.643.728 Ihr Zeichen: BKA - PDion (PDion)12132/J-NR/2022  

Wien, am 8. November 2022 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Alois Stöger, Kolleginnen und Kollegen haben am 

08. September 2022 unter der Nr. 12132/J-NR/2022 an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend „Eintragungen in das österreichische Schiffsregister“ 

gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:  

Zu den Fragen 1 und 2: 

• 1. Wie viele Schiffe sind im österreichischen Schifffahrtsregister erfasst? 

• 2. Wie viele davon sind dem Bereich Binnenschifffahrt zuzuordnen? (Bitte um 

Aufschlüsselung nach Personenverkehrs- und Frachtschiffen) 

Bei den österreichischen Schiffsregistern handelt es sich um öffentliche Bücher des 

Privatrechts, die nach wie vor in Papierform geführt werden. Gem § 3 Abs 1 

Schiffsregisterordnung, dRGBl. I S 1591/1940, gibt es zwei Arten von Schiffsregistern, die 

getrennt zu führen sind: das Hochseeschiffsregister (Gattungszeichen: SSR) und das 

Binnenschiffsregister (Gattungszeichen: BSR).  
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Nach § 3 des Gesetzes über Rechte an eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken, dRGBl 

I S 1499/1940, ist zur Übertragung des Eigentums an einem im Binnenschiffsregister 

eingetragenen Schiff die Einigung der Eigentümer und des Erwerbers hierüber und die 

Eintragung des Eigentumsübergangs im Binnenschiffsregister erforderlich. 

Das Hochseeschiffsregister befindet sich für ganz Österreich beim Bezirksgericht Innere 

Stadt Wien. In dieses Register sind laut Auskunft des zuständigen Bezirksgerichts 110 

Seeschiffe (Stand: 28.09.2022) eingetragen. Gelöschte Eintragungen wurden dabei nicht 

gezählt. 

Die Binnenschiffsregister werden gem Art 1 Einrichtung und Führung des 

Binnenschiffsregisters vom 01.01.1940, DJ S 1902/1939, iVm § 8 Abs 2 Z 1 2. BRBG von den 

Bezirksgerichten Innere Stadt Wien, Klagenfurt und Salzburg geführt. Das Bezirksgericht 

Salzburg ist für die Seen des Salzkammergutes, den Zellersee und den Achensee zuständig. 

Das Bezirksgericht Klagenfurt ist für die Kärntner Seen zuständig. Unter das 

Binnenschiffsregister des Bezirksgerichtes Innere Stadt Wien fallen der Neusiedler See und 

die Donau. 

In den Binnenschiffsregistern sind laut Auskunft der zuständigen Bezirksgerichte insgesamt 

965 Binnenschiffe eingetragen. Gelöschte Eintragungen wurden dabei nicht gezählt. Davon 

entfallen 52 Binnenschiffe auf das Binnenschiffsregister des Bezirksgerichtes Salzburg 

(Stand: 29.09.2022), 175 Binnenschiffe auf das Binnenschiffsregister des Bezirksgerichtes 

Klagenfurt (Stand: 28.09.2022) und 738 Schiffe auf das Binnenschiffsregister des 

Bezirksgerichtes Innere Stadt Wien (Stand: 28.09.2022). 

Gem § 3 Abs 3 Schiffsregisterordnung, dRGBl. I S 1591/1940, werden in das 

Binnenschiffsregister die zur Schifffahrt auf Flüssen und sonstigen Binnengewässern 

bestimmten Schiffe (Binnenschiffe) eingetragen. Als Binnenschiffe gelten auch 

Tragflügelboote, Fähren sowie schwimmende Bagger, Kräne, Elevatoren und alle anderen 

schwimmenden Anlagen und Geräte ähnlicher Art. Es kann nur Folgendes eingetragen 

werden: Schiffe, die für die Beförderung von Gütern verwendet werden, mit einer 

Tragfähigkeit von wenigstens 10 Metertonnen; andere Schiffe mit einer 

Wasserverdrängung von wenigstens 5 Kubikmetern; Schiffe, die eine eigene Triebkraft von 

wenigstens 50 PS haben; sowie Tankschiffe, Schlepper und Stoßboote. 
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Gem § 12 Abs 1 Z 2 Schiffsregisterordnung ist bei der Anmeldung eines Binnenschiffs die 

Gattung des Schiffskörpers anzugeben. Ob es sich bei dem anzumeldenden Binnenschiffen 

um ein Personenverkehrs- oder Frachtschiff handelt, ist nicht anzugeben. 

Die in den österreichischen Binnenschiffsregistern eingetragenen Gattungen der 

Schiffskörper lassen sich daher nicht ausschließlich und eindeutig in Personen- und 

Frachtverkehr zuordnen, weshalb die gewünschten Daten und Aufschlüsselungen nicht 

ersichtlich sind. 
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